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Reglement
Der Hasselblad Junior Contest bietet Jungfotografen bis 30 Jahre (Geburtsdatum nach 15. Oktober 1980) die Mög-
lichkeit, ihre Arbeit von einer hoch qualifizierten Jury bewerten zu lassen und einem breiten Publikum zu präsentieren. 
Veranstaltet wird der Hasselblad Junior Contest von der Light + Byte mit Sitz in Zürich.

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Fotografinnen und Fotografen mit Wohnsitz in der Schweiz und/oder mit Schweizer Staats-
bürgerschaft. Dritte, z.B. Agenturen, Art Buyer, Fotoagenturen, können mit dem Einverständnis der Fotografinnen und 
Fotografen für diese stellvertretend Arbeiten einreichen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Mitarbeiter der Firma 
Light + Byte oder den anderen Sponsoren.

Teilnahmebedingungen
Einzusenden ist eine Fotografie in Schwarz / Weiss oder Farbe in digitaler Form. Die Arbeit muss als CD/DVD in aus-
reichender Qualität eingeschickt werden. Weitere Details unter ‚Anmeldung‘. Die Arbeit wird als Einzelbild bewertet, 
Bildserien werden nicht angenommen.

Die Jurierung erfolgt anonym, auf der Arbeit selber darf deshalb keine Angaben zur Person oder allfälligen Auftragge-
bern sichtbar sein. Pro Person darf nur eine Eingabe, also eine Fotografie, abgegeben werden.

Einschreibung
Die Einschreibung erfolgt per Post mit ausgefülltem und unterschriebenem Anmeldetalon. Eine Einschreibung ist kom-
plett und wird für die Jurierung zugelassen, wenn bis zum Einsendeschluss (15. Oktober 2010):

1. der unterschriebene Anmeldetalon eingeschickt wurde
2. das Bild im richtigen Format per CD/DVD eingereicht wurde: JPEG oder TIFF, A3 (297 x 420 mm) bei mind. 300 dpi. 
Bei Fragen dazu sende eine E-Mail an: contact@junior-contest.ch

Einwilligungen
Mit der Teilnahme am Hasselblad Junior Contest 2010 willigst du ein, dass deine Arbeit im Rahmen des Junior 
Contest publiziert wird und deine Kontaktdaten (Name und e-Mail) an Personen weitergegeben werden dürfen, die an 
deiner Arbeit interessiert sind. Zudem dürfen die eingereichten Arbeiten von Light + Byte publiziert werden.

Ausgewählte Fotografinnen und Fotografen präsentieren Ihre Arbeit am Digital Event in Baden (27. November 2010) 
wo die Siegerehrung des Hasselblad Junior Contests stattfindet sowie an der photo10 vom 6. bis 11. Januar 2010 in 
der Maag Halle Zürich. Die Prints für die Präsentation werden von Light + Byte erstellt.

Die Jury führt keine Korrespondenz und ihr Entscheid ist endgültig und somit unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Durch die Teilnahme geben die Teilnehmenden ihre ausdrückliche Zustimmung zur Nutzung ihrer Urheber-
rechte gemäss diesem Reglement. Die Light + Byte AG behält sich sowohl das Recht vor, alle eingesandten Arbeiten 
in der Light + Byte Online-Galerie, sowie am Digital Event in Baden und an der photo10 in Zürich zu veröffentlichen, 
als auch die Arbeiten ganz oder teilweise zu publizieren und auszustellen. Die Light + Byte AG kann diese Rechte im 
Rahmen des Wettbewerbs mit den Sponsoren teilen. Ansonsten bleiben die Rechte bei den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern. Jede weitere Verwendung bedarf des Einverständnisses der Fotografin oder des Fotografen. Senden Dritte 
stellvertretend Arbeiten ein, bezeugen diese, dass sie das Einverständnis der Fotografinnen und Fotografen eingeholt 
haben.

Verantwortlichkeiten
Die Fotografinnen und Fotografen nehmen auf eigenes Risiko am Wettbewerb teil. Mit ihrer Teilnahme akzeptieren 
Sie die Bedingungen des Junior Contests und bestätigen, weniger als 30 Jahre alt (Geburtsdatum nach 15. Oktober 
1980) zu sein, sowie Urheberin bzw. Urheber der eingesandten Arbeit zu sein und die Urheberrechte daran zu besit-
zen. Auch sind Sie selbst dafür verantwortlich, die für die Ausstellung und die Publikation notwendigen Genehmigun-
gen im Zusammenhang mit allfälligen Persönlichkeitsrechten usw. beizubringen. Sie erklären sich damit einverstan-
den, dass am Digital Event in Baden sowie an der photo10 in Zürich das fotointeressierte Publikum Einblick in ihre 
Arbeit erhalten.

Die Wettbewerbsbestimmungen unterliegen ausschliesslich schweizerischem Recht. Der Gerichtsstand ist Zürich.
Zürich, August 2010

www.junior-contest.ch


